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Sochverholtsermittlung

Sochverstöndiger

- Rechtsberotung durchGl Leitsöfze

Antrog
- lnvestitionszuloge

: zustöndiges Finonzomt

Buchftihrungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- Unterschlogungsenideckung

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Honororonspruch

- Buchführungsmondot

- Veriöhrung

Literotur- u. Rechtsprechungshinweise

- Wiedereinsetzung

Mitverschulden ($ 254 BGBI

- für Unterschlogung durch ArbN

t\otor
- Sochverholtsermittlung

- Sicherun gsübereignungsvertrog

Rechtsonwolt

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretun g vor Arbeitsgericht

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- durch Schuldenregulierung

- durch Versicherungsmothemotiker/
Rentenbescheid
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- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht
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U nerlo u bte Rechtsbesorgun g du rch Sch ulden reg ulierung

Die geschöftsmößige Schuldenregulierung ist ouch donn erloubnis-

pf lichtige Rechtsbesorg u n g, wen n der Sch u ld ner zwo r d en Rechtso nwo lt,

der die Verhondlung mit dem Glöubiger führen soll, beouftrogt und

bevollmöchtigt, der Regulierer ober den Rechtsonwolt ouswöhlt und ihn

onweist, Rotenzohlungen entgegennimmt und unter die GlAubiger ouf-

teilt sowie gegebenenfolls dos Scheitern der Schuldenregulierung fest-
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Schoden

- Geldbuße
- Anwoltskosien f. Sirofuerfohren

Steueöerqtungsgesetz
- g4 zil+.5

: durch Unternehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

-57: Unobhöngigkeit
: Gebührenzohlung durch Dritte

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstog

- Strofbe{ehl, Rechtskroft

- USt-Erstqttungsonspruch

- Veriöhrung

unterscRro9ung

- Buchführungsmondot

- Mitverschulden d. Mondonten

Veriöhrung
Honororonspruch

Vertrogsgestoltung

- Sicherungsübereignungsvertrog

Wiedereinselzung
- Fristenkontrolle

: folsches FA
: Kompensotionsverschulden

d. Gerichts/FA
- Weiterleitung on zustöndiges

FA/Gericht
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(LG Mosboch Urt.v. 14.2.1986 - KfH O 119/85 Rbeistond 1986,1271

Unerloubte Rechtsbesorgung

eines versicherungsmothemotischen Sochverstöndigen

Wird bei der rechnerischen Uberprüfung von Rentenbescheiden über

die reine Rechenorbeit hinous die Richtigkeit der Ansötze onhond der
einschlögigen Vorschriften überprüft, liegteine erloubnispflichtige Rechts-

besorgung vor.
(LG Düsseldorf U*.v. 16.5.1986 - 22 S 564/85 Rbeistond 1986,1291

Grenzen der Zusommenoöeit zwischen Rechtsqnwolt und lnkossobüro

lst die Zusommenorbeit zwischen' einem Rechtsonwolt und einem

I n kossobü ro fo ktisch so o usgesto ltet, doß eine Bü rogemeinschoft vorl iegt,

liegt ein Stondesversto{J des Rechtsonwoltes vor.
(EG Düsseldorf Urt.v.5.12.l9B5 - 4 EV 117/83 und 4 EV 32/BS Rbeistond

1986,131)

Prozeßvertretung beim Aöeitsgericht

Die geschöftsmößige Besorgung von Arbeitsgerichtsprozessen ist den

Verbondsvertretern u nd Rechtso nwö lten vorbeho lten. Rechtsbeistö nde
(Proze0ogenten, Rechtskonsulentenl sind im Arbeitsgerichtsprozeß

schlechthin von der Vornohme oller prozessuolen Hondlungen ousge-

schlossen.
(LAG Homm Urt.v. 

.13.5.1986 - ll So 2354/85, nicht rechtskröftig,

Rbeisto nd 1986, 166 m. Anm.l
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BGH v. 28.1.1986 - I StR 611185
: wistro 86,142: Anm. Würthwein wistro 86, 258

BGH v. 2.7.1986 - 3 SrR 8Z186
: wistro 86,257

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 138/84
: wM 1987,85: EBE l98Z 36

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 16185
: wM 1987,83 : EBE\987,40

BGH v. 6.11.1986 - lX ZR 125/8s

OLG Düsseldort v. 24. 6.1986 -
Ss 125186 : wistro 86,273

OLG Koblenz v. 25.10.1985 -
8U1340/84

OLG Köln v. 14.5.1986 - 6 U 189/85
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Hoftung des Steuerberqlers
- Geldbuße ols Schoden?

- Anmerkung
(LG Düsseldorf Urt.v. 19.6. 1986 - 14 O 11/861

Unlouterer Wettbewerb
- Steuerberotung durch Unternehmensberoter

- Verstoß gegen 94Zi{.S StBerG
(BGH Urt.v.9.l0.1986 - IZR l3B/84)

Leitsotz (d.Verf.),

Wird ols Folge eines Strofuerfohrens eine Geldbuße gezohli,so beruhtdiese-
ebenso wie die Anwoltskosten - ouf eigenem Verschulden des Beschuldigten.

Aus den Gründen:

Der Klöger konn gegen den Beklogten nicht mit Erfolg die Klogeforderung ols
Schodenersotz geltend mochen. ......

Der vom Klöger geltend gemochie Schoden, nömlich die von ihm gezohlte
Geldbuße und die infolge des Strofuerfohrens oufgewondten Anwoltskosten,
sind nicht die Folge einer etwoigen fehlerhoften Berotung durch den Beklog-
ten. Strofuerfohren werden vielmehr eingeleitet oufgrund derAnnohme eige-
nen Verschuldens des Beschuldigten. lnsbesondere die Verurteilung stütztsich
ousschließlich ouf dos eigeneVerschulden desAngeklogten. Dies giltouch bei
einer Verfohrenseinstellung gem. $l53o SIPO, bei der es zudem der Zustim-
m u n g des Besch u ldigten bedorf. H iero us folgt, doß die Zo h lu n g der Geldbuße
ousschließlich die Folge des eigenen Verschuldens des Klögers beiderverfolg-
ten Steuerhinteziehung ist. Dies gilt ouch, soweit infolge des eingeleiteten
Strofuerfo h rens Anwo ltskosten o ngefo I len sind.

Anmerkung:

Die Aussoge des LG Düsseldorf ist für den Regelfoll richtig. Es widerspricht
Sinn und Zweck einer Strofe, sie im Wege des Schodenersoizes ouf Dritte
obzuwölzen. Sie bosiert ouf einem persönlichen Schuldvorwurf und isi dem
Gewicht, ouch im Verhöltnis zu dem Verholten eines eventuellen Mittöters,
ongepoßt (BGH NJW 1957,586; OLG Koblenz DSiR 1981,238; LG München
DSIR l9Z8,5t).

Ausno h msweise besteht ein sch ufzwü rdiger Reg reßo nspruch, wen n der Mo n-

dont oufgrund eines Berotungsfehlers die Moglichkeit des strofbefreienden
Rücktritts durch Abgobe einer Selbstonzeige nicht wohrgenommen hot (vgl.

RG2169,267; BGH NJW l95Z 586 : WM 1952 288 : BGHZ 23,222t.2u
den Anwoltskosten für dos Strofuerfohren isiouch zu berücksichtigen, doß die
Strofprozeßordnung eigensiöndige u nd obsch ließende Kostenregelungen
enthölt (BGHZ 24,263: NJW 1957,15931.

Leitsofz:

Eine zur Hilfeleistung der Steuersoche nicht befugte Unternehmens-
berotungsgesellschoft dorf Steuerberotung ouch nicht durch von ihr
beouftrogte und bezohlte Steuerberoier ols ihre Erfüllungsgehilfen
ousüben.

Leitsötze (d.Verf.l'

Steuerberotung steht ,,in unmittelborem Zusommenhong" mit der kouf-
mönnischen Berotungstötigkeit, wenn es sich nur um eine Hilfs- oder
Nebentötigkeii im Rohmen der eigentlichen Berufsoufgobe hondelt
lE4Zif.5 StBerGl.

Zur AbgreHzung der Vermittlung eines selbstöndigen Mondotsverhölt-
nisses zum Steuerberoter von der Erfüllung eigener Vertrogspflichten
durch Einscholtung eines Steuerberoters ols Erfüllungsgehilfen.

Zum Sochverholt:

Eine Wirtschofts- und Unternehmensberotungs AG beriet ihre Kunden
gegen eine monotliche Pouschole von DM 175,- lovfend und unein-
geschrönkt über olle betriebswirtschoftlichen und sonstigen Probleme
koufmönnischer Art. ln ihrer Werbung wies sie dorouf hin, doß olle on
sie im Rohmen ihres schriftlichen Berotungsdienstes gerichteten Anfrogen
von o nerko n nten Sochverstö ndigen d u rch g utochtliche Stel I u n g no h men
beontwortet würden. Noch ihren ollgemeinen Geschefrcbedingungen
wor sie berechtigt, ouf ihre Kosten Auftröge zur Erstellung von Gutochten
von Freiberuflern weifezuleiten.

lm Juli l9B2 wurden zwei on sie gerichiete Anfrogen steuerrechtlichen
lnholts on einen Steuerbevollmöchtigten in Lörroch zur Beontworlung
weitergeleitet. Dieser hot seine gutochtlichen Stellungnohmen den
Kunden unmittelbor übersondt. ln den Mondotsbedingungen, die er
den Stellungnohmen beigefügt hotte, wies er dorouf hin, doß er die
Anfrogen von dem Unternehmensberoter zur eigenverontwortlichen
Beontwortung übersondt erholten hobe und ein gesondertes Mondots-
verhöltnis zwischen ihm und dem Kunden =uJonde gekoÄmen sei.

Gebühren seien ober nicht vom Kunden, sondern vom Unternehmens-
beroter zu vergüten.
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Aus den Gründen:

Ohne Rechtsverstofl ist dos Berufungsgericht dovon ousgegongen, doß

die Beklogte noch der Vorschrift des $4 Nr. 5 StBerG, die hier ollein in

Betrochtzu ziehen ist, keine Hilfe in Steuersochen leisten dorf. Dobeikonn

dohinsiehen, ob sie, wos dos Berufungsgericht ongenommen hot, ein

Hondelsgewerbe i. S. des $4 Nr:5 StBerG betreibtoderobsich iedenfolls
diese Vorschrift - entsprechend Art. I $ 5 Nr. I RBerG - Über ihren Wortlout

hinous ouf olle kouimönnischen oder sonstigen gewerblichen Unter-

nehmen erstreckt (vgl. OLG Oldenburg DB197B,B5 und 1979,782,783,

ieweils mit Anm. Korsten Schmidl ders. DB 1978,1917 und DB l98l,9B1).

Denn zur Hilfeleistung in Steuersochen wöre die Beklogte bei Berotungs-

tötigkeiten wie hier ouch donn nicht befugt, wenn eine dieser Vorous-

setzungen zu beiohen wöre.

$ 4 Nn 5 StBeG gestottet eine Steuerberotung nurfür den Foll, doll sie mit

der eigentlichen Berufstötigkeit des Unternehmers in unmittelborem

Zusommenhong steht. Dos bedeutet, doß es sich beiderSteuerberolung,

domit diese erloubt ist, nicht um einen Teil der eigentlichen Berotungs-

oufgobe selbst hondeln dorf, sondem nur um eine Hilfs- oder Neben-

tötig keit im Ro h men der eigentlichen Berufso ufgo be \BGIIZT 9, 239, 244 -
I t-r^-- ^L-^-^L^-^r^- ll /l l^+^-^^L*^^^[^^+'^, ,,,^^l l-.tio.o Ä^{^r.lo., ,^-
L,flllellltil lllltill l5lJttlulttt lll \Jilt(:ltltgtililg;rrJU9il9uvttYr. vrvov / \rilvrvvrvrr

gen sind hier nicht erfullt.

Noch den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufu ngsgerichis ho n-

delt es slch bei den in Rede stelrerrderr Sleuerberuturrgstötigkeiten der

Beklogten u m die Beo rbeitu ng selbstö ndiger Anfro gen mit o ussch ließlich

oder überwiegend steuerrechtlichem lnholt, die nicht in Zusommenhong

m it d er Beo ntwortu n g betriebswi rtschoftl icher oder so nstig er ko uf m ö n n i-

scher Frogen stehen. Doß on die Beklogte derortige Anfrogen lediglich

ous Anloß ihrer koufmönnischen Berotungstötigkeit gerichtet werden,

genügt fUr die Annohme eines unmittelboren Zusommenhongs in dem

vorerörterten Sin ne nicht.

Rechtsfehlerfrei ist dos Berufungsgericht ouch dovon ousgegongen, doß

die Beklogte ihren Kunden - durch einen Steuerbevollmöchtigten - Hilfe

in Steuersochen geleistet hot. Dobei hot es ongenommen, doß die

Beklogte, wie die von der Klögerin vorgetrogenen Fölle zeigten, keine

Mondotsverhöltnisse zwischen ihren Kunden und Steueöerotem (Steuer-

bevol I m ö chtigten ) vermittele, sondem durch Einscholtung solcher Beroter

ols Efijllungsgehilfen ihre eigenen Vertrogspflichten gegenüber ihren

Kunden efülle. Die Revision halt dem entgegen, doß die Berotungs-

verlröge mit den Kunden die Beklogte nicht zur Hilfeleistung in Steuer-

sochen verpflichteten und doß sie desholb, wos rechtlich nicht zu

richtiger Adressierung der lnvZul-Antrog vom steuerlichen Vertreter

persönlich unter nicht entschuldboren Umstönden in den Briefkosten

eines unzustöndigen Finonzomies geworfen wird. Nochdem unter

Beochtung dieser Grundsötze eine Fehlleistung des Finonzomts

München fur Grundbesitz und Verkehrssteuern nichi feststellbor ist, ist es

ouch unbeochtlich, doß sich dos zustöndige Finonzomt München für

Körperschoften nur einige Meter neben dem Finonzomt München für

Gru ndbesitz und Verkehrssteuer befindet.

Weiterführende Hinweise :

I) Prüfungsschemo für einen ordnungsgemößen vgl. Gl 26/84

Wiederei nsetzu ngso ntro g

2l Der on ein unzustöndiges Gericht odressierte

JCnrlnsoTz genl ersr uutlil uellll zusluilulvui I

Gericht ein, wenn er noch Weiterleitung durch

dos zunöchst ousgegongene Gericht totsöchlich

in die Verfügungsgewolt des zustöndigen

Gerichts gelongt. Dos gilt ouch, wenn der

Schriftsotz bei einer ollgemeinen gemeinsomen

Einloufstelle mehrerer Gerichte - zu denen so-

wohl dos unzustöndige ols ouch dos zustöndige

Gericht gehören - eingereicht wird.

Wird eine Rechtsmittelfrist infolge folscher

Adressierung des Rechtsmittelschriltsotzes ver-

söumt, so ist dos Verschulden des Prozeßbevoll-

möchtigten hierfur ouch donn ursöchlich, wenn

bei rechtzeitiger Weiterleitung des fehlgegon-

genen Schri{tsotzes eine Fristversöumung viel-

leicht hötte vermieden werden können.

3) Bei einer ouffollenden Höu{ung des Verlusts von

Postsendungen konn dovon ousgegongen wer-

den, doß ei n festgestel lter Orgo nisotionsmo n gel

des Rechtso nwo lts bei der Ausgo ngskontrol le f ür

ein Fristversöumnis nicht ursöchlich geworden ist.

Berichtigung:

Dos Urteil des OLG Düsseldorf vom 9.]0.1986 - lB U 83/86 -, dos wir in

Gl 1986, S. 156 veröffentlicht hoben, ist nicht rechtskröftig geworden.

Wir g eben i nsoweii eine Mitteil u n g d er Steuerberoterko m mer Düsseldorf

und des lB. Zivilsenots weiter.

BGH
h I I 

^ 
?r^^/

t. a.i.tavv

- lYoZB9/86
VersR BZ 48

BGH
Beschl. v. 9.7.1986
_ VIIIZB 22/86,KG
VersR 82,49
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lnvZul-Antrog keinen Eingongsstempel dieses Finonzomts trögt. Dies
öndert iedoch nichts on der Totsoche, doß der Antrog nicht fristgerecht
gestellt wurde, weil dos Finonzomt München fur Grundbesitz und Ver-
kehrssteuern für den Antrog ouf lnvZul nicht zusiöndig ist.

Der Eingong bei einer unzustöndigen Behorde konn nur donn ols
unschödlich behondelt werden, wenn diese den Antrog innerholb der
Frist on die zur Enischeidung berufene Stelle weiterleitet (vgl. BFH-Urt.v.
10.6.1925 vlll R72/72, BSIBI ll 1975,762, Heyde o.o.o.). lm srreirfoll
liegen diese Voroussetzungen iedoch nicht vor; weil der Antrog beim
zustöndigen Finonzomt München für Körperschoften noch Ablouf der
Antrogsfrist om 

,l.10.1982 
eingegongen ist. Dorouf kommt es ober

ollein on.

Eine Wiedereinsetzung kommt ouch nicht desholb in Froge, weil dos
Finonzomi München für Grundbesitz und Verkehrssteuern den lnvZul-
Antrog nebst Anlogen erst om übernöchsten Tog on dos zustöndige
Finonzomt München für Körperschoffen weitergeleitet hot.

Beontrogt ein Steuerpflichtiger oder dessen Vertreter entgegen der
ousdrücklichen Belehrung im Vordruck IZF (80) die lnvZul bei einem
unzustöndigen Finonzomt, so trögt der Antrogsteller grundsötzlich dos
Risiko der rechtzeitigen Ubermittlung. Es gelten hier die gleichen Grund-
sötze, die für dos Anbringen eines Rechtsbehelfs bei einer unzustöndigen
Behörde von der Rechtsprechung oufgestellt wurden (vgl. BFH-Urt.v.
12. 1.19 68 v I R 140 / 67, BSIB I I I 19 68, 1211. zw or ko m m t Wied erei n seizu n g i n
den vorigen stond in Betrocht, wenn sich eine offensichtliche pflicht-

verletzung der Behörde, die die Ubermittlung zu veronlossen hot, fest-
stellen loßt. lm Streitfoll laßt sich ein derortiges Verholten des Finonzomts
München für Grundbesitz und Verkehrssteuern nicht fesistellen. Der
Antrog ouf lnvZul ist noch zweiTogen om l. Oktob erlgl2beim Finonzomt
München für Körperschoften eingegongen. Dieser Zeitroum von zwei
Togen liegt sogor unterholb der normolerweise üblichen Beorbeitungs-
und Weiterleitungsfrisf so doß ein schuldhoftes Verholten der Monchner
Finonzbehörden ouszuschließen ist (vgl. ouch BFH-Urt. v. 10.6.1g75,
o.o.o.). Auf eine schnellere Beorbeitung konn sich die Klin noch den
G ru ndsötzen d es BFH -Besch I usses vom 12.1.19 6}vl R140 / 67 ( BSIBI I I 

.l968,

S.]21) nicht berufen. Wie der BFH in seinem Beschluß ousgeführt hot, konn
der[enige, der dos Risiko unrichtiger Adressierung schuldhoft übernimmt,
zu seiner Entschuldigung ouch nicht geltend mochen, doß der unrichtige
Adressot bei schnellerer Beorbeitung des Vorgongs die soche noch
rechtzeitig on die richtige Stelle hötte weiterleiten können. Diese Grund-
sötze gelten ouch für den insoweit vergleichboren Foll, dofJ trotz

beonstonden sei, lediglich die Begründung von Mondotsverhöhnissen
zwischen Kunden und Steueöerotervermittele, ohne sich dessen Diensie
ols Erfüllungsgehilfe zunulzezu mochen. Domit konn die Revision keinen
Erfolg hoben.

Bei der Prüfung der Froge, ob sich die Beklogte durch Abschluß der in
Rede stehenden Berotungsvertröge gegenüber ihren Kunden ouch zur
Beontwortung von on sie gerichteten Anfrogen steuerrechtlichen lnholts
verpflichtet hot, ist dos Berufungsgericht zu Recht dovon ousgegongen,
doß es insoweit ouf den oblektiven Erklörungswed der ihre verträgs-
leistungen beschreibenden Erklörungen und Umstönde onkomme, d. h.
dorouf, ob die Kunden die Erteilung steuerrechtlicher Auskünfte ols von
der Beklogten noch dem Verlrog geschuldet erworteten (vgl. BGHZ 47,
75,78; BGH Urt.v. 26.10.1983 - lVo ZR80/82, NiWlg8 4,721;BGB-RGRK
12. Aufl. 1982, sl33 Rdnr. 2,3 m.w.N.). Dies hot dos Berufungsgericht
ohne Rechtsverstoß beioht. Auch seine weitere Annohme, doß rLh diu
Beklogte in den von der Klögerin beonstondeten Föllen des Steuer-
bevollmöchtigten ols Erfüllungsgehilfen bedient hobe, holt der recht-
lichen Nochprüfung stond. Noch den rechtsfehlerfrei getroffenen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts verspricht die Beklogte gemöß den von
ih r venaren deten Verlro gsform u lo ren u. o. ei n e soch lich u näin gesch rö n kte
lnonspruchnohme ihres Berotungsdienstes. Domit bietet sie - entspre-
chend dem von ihr herousgegebenen Prospekt TBO - ouch Berotung zu
Steuerbestimmungen on. Auf die on sie gerichteten Anfrogen entscheidet
sie in ollen Föllen ollein und ohne Rücksproche mit den Kunden über die
Einscholtung eines Steuerberoters und über dessen Auswohl. Hinzu
kommt, doß es ollein die Beklogte ist, die mit dem steuerberoter ob-
rechnet und diesen bezohlt. Wenn dos Berufungsgericht ous diesen
Umstönden hergeleitet hot, doß die Kunden der Beklogien dovon ous-
gingen, die Beklogte schulde ouch die Beontwortung steuerrechtlicher
Anfrogen ols eigene Leistung und hobe desholb unter Ausnutzung des
Vorbeholts in ihren Allgemeinen Geschöftsbedingungen, Auftrö ge zur
Erstellung von Gutochten on Freiberufler weiterzuleiten, diese ols ihre
Erfüllungsgehilfen tötig werden lossen, so ist diese im wesentlichen
totrichterliche Würdigung weder erfohrungswidrig noch sonst von
Rechtsirrtum beeinflußt. Dobei durFte dos Berufungsgericht ouch berück-
sichtigen, doß noch dem eigenen Vortrog der Beklogten ihre Kunden für
die Ablehnung steuerrechtlicher Anfrogen durch sie kein Verstöndnis
hötten. Rechtsfehlerfrei konnte dos Berufungsgericht ouch dos ols einen
Hinweis dorouf onsehen, doß die Kunden der Beklogten von dieser eine
ouch in steuerrechtlicher Hinsicht umfossende Berotung erworleten.
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Demgegenüber konn die Revision nicht mit Erfolg dorouf verweisen, doß

derSle1ierbevollmöchtigte in den von der Klögerin beonstondeten Föllen

den unmittelboron die Kunden Übersondten AuskÜnften seine Mondots-

bedingungen beigefügt hobe mit der Erklörung, doß durch die Anfroge,

d ie i h Ä d ie Aeklo gle zu r ei genvero ntwortlichen Beo ntwortu n g Ü berso n dt

hobe, ein gesondldes Mondotsverhöltnis zwischen ihm und den Kunden

zustonde gekomten sei. Dos Berufungsgericht hotverneint, doß sich ous

diesen Erkiö ru n gen ein Mo ndotsverhö ltnis u n mittelbo r zwischen Steuer-

beroter und Kunden herleiten losse. Ob dem zugesiimmt werden konn,

erscheint ollerdings nicht zweifelsfrei. lm Hinblick dorouf, doß, wie es in

den MondotsbeJingungen des Steuerbevollmöchtigten heißt, dieser

von einem besondeien Mondotsverhöltnis ousgeht und dobei ouch

Erklö ru ngen o bgibt, o us denen die Ku nden o uf eine u n mittelbo re Hoftu n g

des Steuerbevollmochtiqten ihnen gegenÜber schlieflen, ist deren Ein-

verstöndnis mit dem Zustondekommen eines Mondotsvernoltnlsses

zwischen ihnen und dem SteuerbevollmAchtigten - neben dem Vertrogs-

verhöltnis zwischen der Beklogten und den Kunden - nicht ohne weiieres

ouszuschließen. lndessen konn dos in diesem Zusommenhong dohin-

stehen. Angesichts der Totsoche, doß sich die Beklogte gegen monof-

liche PousÄolzohlungen zu loufender und uneingeschrönkter Auskunft
..^r D^-^+,,^^ .,^,^{l;^L*^* ;- l-.li^hlinl Ar,rr,r'{ ,^lnß die Kunden olleullu LJ(ilulullv Y9l yllrvrrrvr/ rrrr I rrr

Anfrogen ouischließlich on sie zu richten hoben, und mit RÜcksicht

doroi, dofl ollein sie den Beroter ouswöhlt und bezohlt, wurde es der

Lebenserfohrung widersprechen onzunehmen, doß die Kunden ollein

oufgrund der il^,nen übermittelten Mondotsbedingungen dovon ous-

ginlen, hinsichtlich der erbetenen Auskunft sei nicht mehr die Beklogte,

sond ern o I lei n d er Steu erbevol I m ö chti gte i h r Vertro gspo rtn er.

Doß die Kunden möglicherweise nicht nur der Beklogten, sondern ouch

d em von d ieser ei n g esch o lteten Steuerberoter (steuerbevol I mö chtigten )

vertroglich v"rbrnJ"n sind, steht - im Gegensotz zur Auffossung der

RevisiJn - nicht der Annohme entgegen, doß der Steuerberoter ols

Erfüllungsgehilfe der Beklogten iötig wird. FÜr die Froge, ob sich die

Beklogl'e eines solchen Beroters ols ErfÜllungsgehilfen bedient, kommt es

ollein-dorouf on, ob dieser noch den totsöchlichen Umstönden des Folles

mit dem Willen der Beklogten bei der ErfÜllung der dieser obliegenden

Verbindlichkeit ols deren Hilfsperson tötig wird. Aus welchem Grund dos

der Foll ist, ob der Sieuerberoter in ein eigenes Vertrogsverhölinis mit den

Kunden tritt und ob erweiß und dovon ousgeht, doß ihn die Bekloglezur

Erfüllung ihrer eigenen Vertrogsverpflichtungen tötig werden löflt, ist

un.rh"Ülich, wenn sich nur, wie es vorliegend der Follwor, seineTötigkeit

ols eine von der Beklogten gewollte und gebilligte Mitwirkung bei der

Aus den Gründen:

Der Antrog ouf Gewöhrung der lnvZul konn noch $ 5 Abs. 3 lnvZulG nur

innerholb von 9 Monoten noch Ablouf des Kolenderiohres gestellt

werden, in dem dos Wirtschoftsiohr der Anschoffung, Herstellung, An-

zo hlung, Teilherstel lu ng oder Beendigu ng nochirö g licher Herstellu n gs-

orbeiten endet. DerAntrog ouf Gewöhrung der lnvZul ist bis zum Ablouf

der Antrogsfrist on dos für die Gewöhrung der lnvZul zustöndige

Finonzomt zu richten (vgl. BFH-Urt.v. 10.6.1975V\ll R72/72 BStBI 1925,

762, Heyde, Betriebsberoier 1986, S. lZ53). Zustöndig ist dos fur die

Besteuerung des Antrogstellers noch dem Einkommen zustöndige

Finonzomt (vgl. $5 Abs.3 Sotz I lnvZulGl. FÜr die Klin, eine Kopitol-

gesellschoft, ist dies dos Fino nzomt MÜnchen fÜr Körperschoften (vg l. $ 20

Abr. t AO, Finonzomtszustöndigkeitsverordnung vom 1,l.4.1923, BSIBI I

1973.470 {+.1.

Unter den gegebenen Voroussetzungen endete die Antrogsfrist mit

Ablouf des 30. Septemberlg82, einem Donnerstog. Do der lnvZul-Antrog

erst om Lll.l9B2 beim zustöndigen FA MÜnchen fÜr Körperschoften ein-

ging, wor die Antrogsfrist nicht gewohrt.

Entgegen der Ansicht der Klin kommt dem Einwurf des lnvZul-Antrogs om

^ö ö rooo .,* ol nn I lh, i^ lo^ R.io{lzncfan .lac Finnnznmtq Ä/i'inrhen fi'it
27.7.1792- tJlll Z-|.\JV Vr rr rr I vvr I e!

G ru nd besitz u nd Verkeh rssteuern kei ne f ristwo h rend e Bedeutu n g zu. Dies

gilt unobhöngig von der Totsoche, ob dos Finonzomt MÜnchen fÜr

Grundbesitz und Verkehrsieuer diesen Antrog mit einem zeitgerechten

Eingongsstempel versehen hot oder nicht.

Auf Grund der Zeugenoussogen ist der Senot zwor Überzeugt, doß der

lnvZul-Antrog totsöchlich om 29.9.1982 um co. 21.00 Uhr durch die

steuerliche Vertreterin persönlich in den Briefkosten des Finonzomts

München für Grundbesitz und Verkehrssteuern eingeworfen wurde,

obwohl der Antrog keinen Eingongsstempel dieses Amtes trögt. Dies

erklort sich ous dem Umstond, doß sich der Antrog lout der Zeugen-

oussoge in einem Briefumschlog befond, deron dos FinonzomtMÜnchen

für Körperschoften, Meiserstr. 4 odressiert won Es ist eine ollgemein

bekonnte Totsoche, doß die Finonzömter nicht on sie odressierte Post

ungeöffnet on den ouf dem Kuvert ongegebenen Adressoten weiter-

leitän. Lediglich dos Kuverl wird mit einem entsprechenden Eingongs-

siempel versehen. Do iedoch die Kuverts fÜr lnvZul-Antröge vom Finonz-

omt München für Körperschoften nicht zu den Akten genommen werden
(vgl. die gesomten lnvestitionszuloge-Akten), ist es unter den gegebenen

Umstönden verstöndlich, worum der om 29. September l9B2 beim

Finonzomt München für Grundbesitz und Verkehrssteuern eingeworfene
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o bged r. bei J essn itzer; Bu ndesrechtso nwo ltsord n u n g, 3. Aufl. 1985, An h. I )

Po uscho lverg ütu n gen zwischen einem Rechtso nwo lt u nd einem Verbo n d
oder Verein für die Berotung von Mitgliedern dieser Orgonisotion ver-
ein bo rt werden d ü rften. Fü r die Beu rteilu ng der vorliegenden Streitsoche
hot dos keine Bedeutung. ln den Föllen des $53 Abs. 3 der genonnten
Richtlinien wird - onders ols in den vorliegend zu beudeilenden FAllen -
die Po uscho lverg ütu ng mit einer der Berotu ngstötig keit voro n gehenden
Vereinborung festgelegt (vgl. $5 Abs.l des von der Revision vorgelegten
Musterveriro gsform u lo rs der Rechtso nwo ltsko m m er Freibu rg l. Bei einer
solchen Hondhobung tritt die Gefohr einer lnteressenkollision, wie sie
vorliegend gegeben ist, zurück.

Vertro gserf ü I lu n g d o rstel lt (vg l. RGZ 64, 231, 234 ; BGNZI3, lil, ll3, lj4 ; 62,
119,124i Polondt/Heinrichs, BGB 45. Aufl. 1986, $2ZB Anm.3ol.

Die donoch von der Beklogten unbefugt geleistete Hilfe in Steuersochen
wird nicht dodurch gerechtferfigt, doß sie sich dobei der Hilfe eines
Steuerberoiers {Steuerbevollmöchtigten) bedient. Sinn und Zweck der
gg2-4 stBerG ist es, im lnteresse des Steueroufkommens, der steuer-
morol sowie zum Schuiz gesetzesunkundiger Steuerpflichtiger, die durch
Folschberotung Schoden erleiden können, sicherzustellen, doß nur
solche Personen geschöftsmößig Hilfe in Steuersochen leisten, die die
dozu erforderliche sochliche und persönliche Zuverlössigkeit besitzen
(BVerfG 54, 301, 315). Dem ist zwor vorliegend insoweit Rechnung getro-
gen, ols die in Rede stehenden steuerrechtlichen Auskünfte von zur
u n besch rö n kten gesch oftsm oßigen H i lfeleistu n g in Steu ersochen bef u g-
ten Berotern ($ 3 Nr.l StBerGl erteiltwerden. Jedoch stelltdos Gesetz nicht
dorouf ob, ob im Einzelfoll eine sochlich zutreffende Auskunft erteiltwird.
Auch genügt es den gesetzlichen vorschriften nicht, wenn die zur
Berotu n g vertro g I ich verpf lichte le, zu r H i lfeleistu n g in Steuerso ch en o ber
nicht befugte Person, hier die Beklogte, zur Erfüllung ihrer vertrogs-
pflichten einen Steuerberoier ols Angestellten beschöftigt oder sich
ihrerseits von Foll zu Foll von einem Steuerberoter beroten lößt oder- wie
im Streitfoll - einen solchen Beroter zur direkten Auskunftserteilung
veronloßt. Wer Hilfe in Steuersochen leistet, muß noch dem Gesetz dozu
in eigener Person befugt sein.

Dobei ist ouch zu berücksichtigen, doß bei der Einscholtung von Steuer-
berotern wie hier deren vom Gesetz erforderte Unobhöngigkeit (g5Z

Abs. I StBerG) nicht mehr qusreichend gewöhrleistet ist und do0 ouch
desholb die Heronziehung eines Steuerberoters dos verholten des
unbefugt Hilfe in Steuersochen Leistenden nicht zu rechtfertigen vermog.
Zutreffend hoi dos Berufungsgericht insoweit erwogen, doß der Steuer-
beroter in Föllen wie hier in der Gefohr steht, in einen seine Unobhön-
gigkeit und Eigenverontwortlichkeit beeintröchtigenden Widerstreit
gegensötzlicher lnteressen von Kunden und Unternehmensberotungs-
gesellschoft zu geroten, wenn er seine Vergütung nicht von dem Bero-
tenen, sondern von einem Dritten, der Berotungsgesellschoft, erhelt.
Dieser finonziert die von ihm zu begleichenden Steuerberotergebühren
ous den ihm zufließenden Pouscholzohlungen des Kunden, die vom
Umfong der steuerberotung unobhöngig sind. ln solchen Föllen liegt
die Annohme nohe, doß die Unternehmensberotungsgesellschoft ein
lnteresse doron hot, die Steuerberotergebühren noch Moglichkeit gering
zu holten. Dos konn in einer für den Kunden nochteiligen Weise die
U no b h ö n g ig keit u nd Eigenvero ntwortlich keit d es Steu erberoters beei n-

Fristuersöumnis des Steuerberolers
- lnvestitionszulogeno ntrog

- Wiedereinsefzu n gso ntro g
(FG München Urt.v. 6.10.1986 - Vll (XlV 4/83lnl

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Der Antrog ouf lnvestitionszuloge mu0 bis zum Ablouf der Antrogsfrist
beim zustöndigen Finonzomt eingehen.

2. Schuldhoftes Frisfuersöumnis des Sieuerberoters, Ein Steuerberoter
ho ndeltfo hrlössig, wen n er es unterlößt, sich on ho nd der Ho usn um mer
zu vergewissern, doß er vor dem richtigen Finonzomt steht.

3. Keine schuldhofte PflichVerletzung des Finonzomtes: Ein schuldhoftes
Verho lten d er Mü nch ner Fino nzbehörden ist o uszusch ließen, wen n d ie

Weiterleitung eines richtig odressierten Briefes zwei Toge douert.
Dos gilt o uch do nn, wen n sich die beiden Fino nzö mter nebeneino nder
befindenl

Zum Sochverholt:

Am l. Oktober l9B2 ging beim zustöndigen Finonzomt München für
Körperschoften der Antrog ouf lnvestitionszuloge l98l ein. Der Steuer-
beroter teilte dem Finonzomt mit, doß er unter Zeugen persönlich den
Antrog om Mittwoch, den 29. Septemberl912 um 21.00 Uhr in den Brief-

kosten des Finonzomtes München für Grundbesitz und Verkehrssteuern

eingeworfen hobe.
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Berufspflichtverletzung des Steuerberolers
- Eigenvero niwofiiiche Berufso usÜbu n g

- Zohlung der Gebühren durch Dritte
(BGH Urt.v.9.l0.1986 - IZR 16185)

flussen. Denn wöhrend der Kunde ein berechtigtes lnteresse on einer om

Einzelfoll orientierten umfossenden Berotung hot, muD der Steuerberoter

mit der Möglichkeit rechnen, doß ihn die Berotungsgesellschoft nicht

mehr berüclsichtigt, wenn ihr, sei es zu Unrecht, die TAtigkeit des

Steuerberoters ols zu umfongreich und dessen GebÜhrenberechnung

demzufolge (vgl. 922 der SteuerberotergebÜhrenverordnung vom

17.12.1981:BGB|. I 5.14421ols zu hoch erscheinen (siehe ouch dos in der

Porollelsoche ergongene Senotsurteil vom 9.,l0.1986 - I ZR 16185, ouf

dieser Seite).

Zum Sochverholt:

Die Klogen der Steuerberoterkommer hotten geltend gemocht, dofl ein

Verstoß gegen dos Steuerberotungsgesetz und gegen $l UWG zu

beonstonden sei, wenn sich der beklogte Steuerberoter Auftröge

gewerbsmößig vermitteln losse und Hilfe in Steuersochen leiste, fÜr die

nicht der Berotene, sondern ein Dritter gewerbsmaßig dos Enigelt zohle.

ln einem weiteren Prozeß (lZR 138/84, in diesem HeftS.13l hotdie Kommer

ouch gegen den Dritten - eine Unternehmensberotungsgesellschoft -
Unterlossungskloge wegen Verstoßes gegen dos Steuerberotungs-

geseiz und gegen gl UWG erhoben.

Aus den Gründen:

Dos Berufu nqsqericht hot o nqenom men, doß ein Steuerbevol I möchtiqter

wie der Beklogte seinen beruflichen Pflichten zu unobhöngiger und

eigenvero ntwortlicher Berufsousübu ng t$ 5Z Abs. I StBerG ) nicht gerecht

wird, wenn die Auftrogsbedingungen so gestoltet sind, doß er die

Vergütung für seine Berotungstötigkeit nicht von dem Berotenen, sondern

von einem Dritten, der Gesellschoft, erhAlt, der seinerseits erfohrungs-

gemöß on einer Geringholtung der Steuerberoterkosten interessiert ist.

- D- ^Lr^--....^-J^^ ^:^L+ -,, [^^^^.+^^,J^^ D^^].+.;,+,,*^L^; L^+
L/qs l5l ou5 RelLl llS9luiluttt tiltLr il z-u ueurrrrurrvvr r. r\v!rrrrilrrvrrroiler rrvr

dos Berufungsgericht ousgefüh4 bei derorligen Auftrögen bestehe die

Gefohr, doß der Steuerberoter in einen lnteressengegensotz zwischen

der Betreuungsgesellschoft und den Kunden gerote. Denn wöhrend der

Kunde ein berechiigtes lnteresse on einer om Einzelfoll orientierten

umfossenden Berotung hobe, müsse der Sieuerberoter mit der Moglich-

keit rechnen, do{J ihn die Betreuungsgesellschoft nicht mehr berück-

sichtigen werde, wenn dieser die Totigkeit des Steuerberoters ols zu

u mfo n g reich u nd ihr seine Gebü h ren rechn un g demzufolge (vg l. 9 22 der

Steuerberoterg eb ü h renverord n u n g vom 17.12.\981, BG Bl. I 14421 o ls zu

hoch erschienen. lm Hinblick dorouf steht der Steuerberoter, wie dos

Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ongenommen hot, in solchen Follen

unter dem Zwong, bei der Bemessung des Umfongs seiner Berotungs-

tötigkeit nicht nur dos lnteresse des Berotenen, sondern ouch dos des

Dritten im Auge zu hoben, wos für den Kunden im Einzelfoll von Nochteil

sein konn. Mit Recht hot dos Berufungsgericht ongenommen, doß eine

solche Berotungstötigkeit mit den Pflichten eines Steuerberoters ous

552 Abs.l StBerG nicht in Einklong steht.

Ohne Erfolg weist die Revision demgegenÜber dorouf hin, doß noch

$53 Abs. 3 der Grundsötze des onwoltlichen Stondesrechts (Richtlinien

der Bundesrechtsonwoltskommer gemöß $lZZ Abs. 2 Nr. 2 BRAO,

Leitsolz:

Mit den Berufspflichten des Steuerberoters zu unobhöngiger und eigen-

verontwortlicher BerufsousÜbung ist es nichi zu vereinboren, Hilfe in

Steuersoch en zt) leisten, wenn die SteuerberotergebÜhren nicht der

Berotene zohll, sondern ein Dritter, der sich ous Anlofi einer von ihm

für den Beroienen gegen monotliche Pouscholzohlung entfolteten

koufmönnischen Berotungstötigkeit diesem und dem Steuerberoter

gegenübe r zvr Zohlung der Gebühren verpflichtet hot (hier eine Unter-

neh mensberotu n gsgesel lschoft).

Leitsotz (d.Verf.)'

Der Bundesgerichtshof hot die Froge offengelossen, ob ein gewerbs-

mößiges Vermittelnlossen von Mondonten mit den Berufspflichten eines

Steuerberoters vereinbo r ist.
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Berufspflichtverletzung des Steuerberolers
- Eigenvero niwofiiiche Berufso usÜbu n g

- Zohlung der Gebühren durch Dritte
(BGH Urt.v.9.l0.1986 - IZR 16185)

flussen. Denn wöhrend der Kunde ein berechtigtes lnteresse on einer om

Einzelfoll orientierten umfossenden Berotung hot, muD der Steuerberoter

mit der Möglichkeit rechnen, doß ihn die Berotungsgesellschoft nicht

mehr berüclsichtigt, wenn ihr, sei es zu Unrecht, die TAtigkeit des

Steuerberoters ols zu umfongreich und dessen GebÜhrenberechnung

demzufolge (vgl. 922 der SteuerberotergebÜhrenverordnung vom

17.12.1981:BGB|. I 5.14421ols zu hoch erscheinen (siehe ouch dos in der

Porollelsoche ergongene Senotsurteil vom 9.,l0.1986 - I ZR 16185, ouf

dieser Seite).

Zum Sochverholt:

Die Klogen der Steuerberoterkommer hotten geltend gemocht, dofl ein

Verstoß gegen dos Steuerberotungsgesetz und gegen $l UWG zu

beonstonden sei, wenn sich der beklogte Steuerberoter Auftröge

gewerbsmößig vermitteln losse und Hilfe in Steuersochen leiste, fÜr die

nicht der Berotene, sondern ein Dritter gewerbsmaßig dos Enigelt zohle.

ln einem weiteren Prozeß (lZR 138/84, in diesem HeftS.13l hotdie Kommer

ouch gegen den Dritten - eine Unternehmensberotungsgesellschoft -
Unterlossungskloge wegen Verstoßes gegen dos Steuerberotungs-

geseiz und gegen gl UWG erhoben.

Aus den Gründen:

Dos Berufu nqsqericht hot o nqenom men, doß ein Steuerbevol I möchtiqter

wie der Beklogte seinen beruflichen Pflichten zu unobhöngiger und

eigenvero ntwortlicher Berufsousübu ng t$ 5Z Abs. I StBerG ) nicht gerecht

wird, wenn die Auftrogsbedingungen so gestoltet sind, doß er die

Vergütung für seine Berotungstötigkeit nicht von dem Berotenen, sondern

von einem Dritten, der Gesellschoft, erhAlt, der seinerseits erfohrungs-

gemöß on einer Geringholtung der Steuerberoterkosten interessiert ist.

- D- ^Lr^--....^-J^^ ^:^L+ -,, [^^^^.+^^,J^^ D^^].+.;,+,,*^L^; L^+
L/qs l5l ou5 RelLl llS9luiluttt tiltLr il z-u ueurrrrurrvvr r. r\v!rrrrilrrvrrroiler rrvr

dos Berufungsgericht ousgefüh4 bei derorligen Auftrögen bestehe die

Gefohr, doß der Steuerberoter in einen lnteressengegensotz zwischen

der Betreuungsgesellschoft und den Kunden gerote. Denn wöhrend der

Kunde ein berechiigtes lnteresse on einer om Einzelfoll orientierten

umfossenden Berotung hobe, müsse der Sieuerberoter mit der Moglich-

keit rechnen, do{J ihn die Betreuungsgesellschoft nicht mehr berück-

sichtigen werde, wenn dieser die Totigkeit des Steuerberoters ols zu

u mfo n g reich u nd ihr seine Gebü h ren rechn un g demzufolge (vg l. 9 22 der

Steuerberoterg eb ü h renverord n u n g vom 17.12.\981, BG Bl. I 14421 o ls zu

hoch erschienen. lm Hinblick dorouf steht der Steuerberoter, wie dos

Berufungsgericht rechtsfehlerfrei ongenommen hot, in solchen Follen

unter dem Zwong, bei der Bemessung des Umfongs seiner Berotungs-

tötigkeit nicht nur dos lnteresse des Berotenen, sondern ouch dos des

Dritten im Auge zu hoben, wos für den Kunden im Einzelfoll von Nochteil

sein konn. Mit Recht hot dos Berufungsgericht ongenommen, doß eine

solche Berotungstötigkeit mit den Pflichten eines Steuerberoters ous

552 Abs.l StBerG nicht in Einklong steht.

Ohne Erfolg weist die Revision demgegenÜber dorouf hin, doß noch

$53 Abs. 3 der Grundsötze des onwoltlichen Stondesrechts (Richtlinien

der Bundesrechtsonwoltskommer gemöß $lZZ Abs. 2 Nr. 2 BRAO,

Leitsolz:

Mit den Berufspflichten des Steuerberoters zu unobhöngiger und eigen-

verontwortlicher BerufsousÜbung ist es nichi zu vereinboren, Hilfe in

Steuersoch en zt) leisten, wenn die SteuerberotergebÜhren nicht der

Berotene zohll, sondern ein Dritter, der sich ous Anlofi einer von ihm

für den Beroienen gegen monotliche Pouscholzohlung entfolteten

koufmönnischen Berotungstötigkeit diesem und dem Steuerberoter

gegenübe r zvr Zohlung der Gebühren verpflichtet hot (hier eine Unter-

neh mensberotu n gsgesel lschoft).

Leitsotz (d.Verf.)'

Der Bundesgerichtshof hot die Froge offengelossen, ob ein gewerbs-

mößiges Vermittelnlossen von Mondonten mit den Berufspflichten eines

Steuerberoters vereinbo r ist.
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o bged r. bei J essn itzer; Bu ndesrechtso nwo ltsord n u n g, 3. Aufl. 1985, An h. I )

Po uscho lverg ütu n gen zwischen einem Rechtso nwo lt u nd einem Verbo n d
oder Verein für die Berotung von Mitgliedern dieser Orgonisotion ver-
ein bo rt werden d ü rften. Fü r die Beu rteilu ng der vorliegenden Streitsoche
hot dos keine Bedeutung. ln den Föllen des $53 Abs. 3 der genonnten
Richtlinien wird - onders ols in den vorliegend zu beudeilenden FAllen -
die Po uscho lverg ütu ng mit einer der Berotu ngstötig keit voro n gehenden
Vereinborung festgelegt (vgl. $5 Abs.l des von der Revision vorgelegten
Musterveriro gsform u lo rs der Rechtso nwo ltsko m m er Freibu rg l. Bei einer
solchen Hondhobung tritt die Gefohr einer lnteressenkollision, wie sie
vorliegend gegeben ist, zurück.

Vertro gserf ü I lu n g d o rstel lt (vg l. RGZ 64, 231, 234 ; BGNZI3, lil, ll3, lj4 ; 62,
119,124i Polondt/Heinrichs, BGB 45. Aufl. 1986, $2ZB Anm.3ol.

Die donoch von der Beklogten unbefugt geleistete Hilfe in Steuersochen
wird nicht dodurch gerechtferfigt, doß sie sich dobei der Hilfe eines
Steuerberoiers {Steuerbevollmöchtigten) bedient. Sinn und Zweck der
gg2-4 stBerG ist es, im lnteresse des Steueroufkommens, der steuer-
morol sowie zum Schuiz gesetzesunkundiger Steuerpflichtiger, die durch
Folschberotung Schoden erleiden können, sicherzustellen, doß nur
solche Personen geschöftsmößig Hilfe in Steuersochen leisten, die die
dozu erforderliche sochliche und persönliche Zuverlössigkeit besitzen
(BVerfG 54, 301, 315). Dem ist zwor vorliegend insoweit Rechnung getro-
gen, ols die in Rede stehenden steuerrechtlichen Auskünfte von zur
u n besch rö n kten gesch oftsm oßigen H i lfeleistu n g in Steu ersochen bef u g-
ten Berotern ($ 3 Nr.l StBerGl erteiltwerden. Jedoch stelltdos Gesetz nicht
dorouf ob, ob im Einzelfoll eine sochlich zutreffende Auskunft erteiltwird.
Auch genügt es den gesetzlichen vorschriften nicht, wenn die zur
Berotu n g vertro g I ich verpf lichte le, zu r H i lfeleistu n g in Steuerso ch en o ber
nicht befugte Person, hier die Beklogte, zur Erfüllung ihrer vertrogs-
pflichten einen Steuerberoier ols Angestellten beschöftigt oder sich
ihrerseits von Foll zu Foll von einem Steuerberoter beroten lößt oder- wie
im Streitfoll - einen solchen Beroter zur direkten Auskunftserteilung
veronloßt. Wer Hilfe in Steuersochen leistet, muß noch dem Gesetz dozu
in eigener Person befugt sein.

Dobei ist ouch zu berücksichtigen, doß bei der Einscholtung von Steuer-
berotern wie hier deren vom Gesetz erforderte Unobhöngigkeit (g5Z

Abs. I StBerG) nicht mehr qusreichend gewöhrleistet ist und do0 ouch
desholb die Heronziehung eines Steuerberoters dos verholten des
unbefugt Hilfe in Steuersochen Leistenden nicht zu rechtfertigen vermog.
Zutreffend hoi dos Berufungsgericht insoweit erwogen, doß der Steuer-
beroter in Föllen wie hier in der Gefohr steht, in einen seine Unobhön-
gigkeit und Eigenverontwortlichkeit beeintröchtigenden Widerstreit
gegensötzlicher lnteressen von Kunden und Unternehmensberotungs-
gesellschoft zu geroten, wenn er seine Vergütung nicht von dem Bero-
tenen, sondern von einem Dritten, der Berotungsgesellschoft, erhelt.
Dieser finonziert die von ihm zu begleichenden Steuerberotergebühren
ous den ihm zufließenden Pouscholzohlungen des Kunden, die vom
Umfong der steuerberotung unobhöngig sind. ln solchen Föllen liegt
die Annohme nohe, doß die Unternehmensberotungsgesellschoft ein
lnteresse doron hot, die Steuerberotergebühren noch Moglichkeit gering
zu holten. Dos konn in einer für den Kunden nochteiligen Weise die
U no b h ö n g ig keit u nd Eigenvero ntwortlich keit d es Steu erberoters beei n-

Fristuersöumnis des Steuerberolers
- lnvestitionszulogeno ntrog

- Wiedereinsefzu n gso ntro g
(FG München Urt.v. 6.10.1986 - Vll (XlV 4/83lnl

Leitsötze (d.Verf.l'

I . Der Antrog ouf lnvestitionszuloge mu0 bis zum Ablouf der Antrogsfrist
beim zustöndigen Finonzomt eingehen.

2. Schuldhoftes Frisfuersöumnis des Sieuerberoters, Ein Steuerberoter
ho ndeltfo hrlössig, wen n er es unterlößt, sich on ho nd der Ho usn um mer
zu vergewissern, doß er vor dem richtigen Finonzomt steht.

3. Keine schuldhofte PflichVerletzung des Finonzomtes: Ein schuldhoftes
Verho lten d er Mü nch ner Fino nzbehörden ist o uszusch ließen, wen n d ie

Weiterleitung eines richtig odressierten Briefes zwei Toge douert.
Dos gilt o uch do nn, wen n sich die beiden Fino nzö mter nebeneino nder
befindenl

Zum Sochverholt:

Am l. Oktober l9B2 ging beim zustöndigen Finonzomt München für
Körperschoften der Antrog ouf lnvestitionszuloge l98l ein. Der Steuer-
beroter teilte dem Finonzomt mit, doß er unter Zeugen persönlich den
Antrog om Mittwoch, den 29. Septemberl912 um 21.00 Uhr in den Brief-

kosten des Finonzomtes München für Grundbesitz und Verkehrssteuern

eingeworfen hobe.
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Demgegenüber konn die Revision nicht mit Erfolg dorouf verweisen, doß

derSle1ierbevollmöchtigte in den von der Klögerin beonstondeten Föllen

den unmittelboron die Kunden Übersondten AuskÜnften seine Mondots-

bedingungen beigefügt hobe mit der Erklörung, doß durch die Anfroge,

d ie i h Ä d ie Aeklo gle zu r ei genvero ntwortlichen Beo ntwortu n g Ü berso n dt

hobe, ein gesondldes Mondotsverhöltnis zwischen ihm und den Kunden

zustonde gekomten sei. Dos Berufungsgericht hotverneint, doß sich ous

diesen Erkiö ru n gen ein Mo ndotsverhö ltnis u n mittelbo r zwischen Steuer-

beroter und Kunden herleiten losse. Ob dem zugesiimmt werden konn,

erscheint ollerdings nicht zweifelsfrei. lm Hinblick dorouf, doß, wie es in

den MondotsbeJingungen des Steuerbevollmöchtigten heißt, dieser

von einem besondeien Mondotsverhöltnis ousgeht und dobei ouch

Erklö ru ngen o bgibt, o us denen die Ku nden o uf eine u n mittelbo re Hoftu n g

des Steuerbevollmochtiqten ihnen gegenÜber schlieflen, ist deren Ein-

verstöndnis mit dem Zustondekommen eines Mondotsvernoltnlsses

zwischen ihnen und dem SteuerbevollmAchtigten - neben dem Vertrogs-

verhöltnis zwischen der Beklogten und den Kunden - nicht ohne weiieres

ouszuschließen. lndessen konn dos in diesem Zusommenhong dohin-

stehen. Angesichts der Totsoche, doß sich die Beklogte gegen monof-

liche PousÄolzohlungen zu loufender und uneingeschrönkter Auskunft
..^r D^-^+,,^^ .,^,^{l;^L*^* ;- l-.li^hlinl Ar,rr,r'{ ,^lnß die Kunden olleullu LJ(ilulullv Y9l yllrvrrrvr/ rrrr I rrr

Anfrogen ouischließlich on sie zu richten hoben, und mit RÜcksicht

doroi, dofl ollein sie den Beroter ouswöhlt und bezohlt, wurde es der

Lebenserfohrung widersprechen onzunehmen, doß die Kunden ollein

oufgrund der il^,nen übermittelten Mondotsbedingungen dovon ous-

ginlen, hinsichtlich der erbetenen Auskunft sei nicht mehr die Beklogte,

sond ern o I lei n d er Steu erbevol I m ö chti gte i h r Vertro gspo rtn er.

Doß die Kunden möglicherweise nicht nur der Beklogten, sondern ouch

d em von d ieser ei n g esch o lteten Steuerberoter (steuerbevol I mö chtigten )

vertroglich v"rbrnJ"n sind, steht - im Gegensotz zur Auffossung der

RevisiJn - nicht der Annohme entgegen, doß der Steuerberoter ols

Erfüllungsgehilfe der Beklogten iötig wird. FÜr die Froge, ob sich die

Beklogl'e eines solchen Beroters ols ErfÜllungsgehilfen bedient, kommt es

ollein-dorouf on, ob dieser noch den totsöchlichen Umstönden des Folles

mit dem Willen der Beklogten bei der ErfÜllung der dieser obliegenden

Verbindlichkeit ols deren Hilfsperson tötig wird. Aus welchem Grund dos

der Foll ist, ob der Sieuerberoter in ein eigenes Vertrogsverhölinis mit den

Kunden tritt und ob erweiß und dovon ousgeht, doß ihn die Bekloglezur

Erfüllung ihrer eigenen Vertrogsverpflichtungen tötig werden löflt, ist

un.rh"Ülich, wenn sich nur, wie es vorliegend der Follwor, seineTötigkeit

ols eine von der Beklogten gewollte und gebilligte Mitwirkung bei der

Aus den Gründen:

Der Antrog ouf Gewöhrung der lnvZul konn noch $ 5 Abs. 3 lnvZulG nur

innerholb von 9 Monoten noch Ablouf des Kolenderiohres gestellt

werden, in dem dos Wirtschoftsiohr der Anschoffung, Herstellung, An-

zo hlung, Teilherstel lu ng oder Beendigu ng nochirö g licher Herstellu n gs-

orbeiten endet. DerAntrog ouf Gewöhrung der lnvZul ist bis zum Ablouf

der Antrogsfrist on dos für die Gewöhrung der lnvZul zustöndige

Finonzomt zu richten (vgl. BFH-Urt.v. 10.6.1975V\ll R72/72 BStBI 1925,

762, Heyde, Betriebsberoier 1986, S. lZ53). Zustöndig ist dos fur die

Besteuerung des Antrogstellers noch dem Einkommen zustöndige

Finonzomt (vgl. $5 Abs.3 Sotz I lnvZulGl. FÜr die Klin, eine Kopitol-

gesellschoft, ist dies dos Fino nzomt MÜnchen fÜr Körperschoften (vg l. $ 20

Abr. t AO, Finonzomtszustöndigkeitsverordnung vom 1,l.4.1923, BSIBI I

1973.470 {+.1.

Unter den gegebenen Voroussetzungen endete die Antrogsfrist mit

Ablouf des 30. Septemberlg82, einem Donnerstog. Do der lnvZul-Antrog

erst om Lll.l9B2 beim zustöndigen FA MÜnchen fÜr Körperschoften ein-

ging, wor die Antrogsfrist nicht gewohrt.

Entgegen der Ansicht der Klin kommt dem Einwurf des lnvZul-Antrogs om

^ö ö rooo .,* ol nn I lh, i^ lo^ R.io{lzncfan .lac Finnnznmtq Ä/i'inrhen fi'it
27.7.1792- tJlll Z-|.\JV Vr rr rr I vvr I e!

G ru nd besitz u nd Verkeh rssteuern kei ne f ristwo h rend e Bedeutu n g zu. Dies

gilt unobhöngig von der Totsoche, ob dos Finonzomt MÜnchen fÜr

Grundbesitz und Verkehrsieuer diesen Antrog mit einem zeitgerechten

Eingongsstempel versehen hot oder nicht.

Auf Grund der Zeugenoussogen ist der Senot zwor Überzeugt, doß der

lnvZul-Antrog totsöchlich om 29.9.1982 um co. 21.00 Uhr durch die

steuerliche Vertreterin persönlich in den Briefkosten des Finonzomts

München für Grundbesitz und Verkehrssteuern eingeworfen wurde,

obwohl der Antrog keinen Eingongsstempel dieses Amtes trögt. Dies

erklort sich ous dem Umstond, doß sich der Antrog lout der Zeugen-

oussoge in einem Briefumschlog befond, deron dos FinonzomtMÜnchen

für Körperschoften, Meiserstr. 4 odressiert won Es ist eine ollgemein

bekonnte Totsoche, doß die Finonzömter nicht on sie odressierte Post

ungeöffnet on den ouf dem Kuvert ongegebenen Adressoten weiter-

leitän. Lediglich dos Kuverl wird mit einem entsprechenden Eingongs-

siempel versehen. Do iedoch die Kuverts fÜr lnvZul-Antröge vom Finonz-

omt München für Körperschoften nicht zu den Akten genommen werden
(vgl. die gesomten lnvestitionszuloge-Akten), ist es unter den gegebenen

Umstönden verstöndlich, worum der om 29. September l9B2 beim

Finonzomt München für Grundbesitz und Verkehrssteuern eingeworfene

21
16



Gerling lnformotionen ftir wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 2lg7 Gerling lnformotionen für wirtschoftsprüfende, rechts- und steuerberotende Berufe Gl 2l87

lnvZul-Antrog keinen Eingongsstempel dieses Finonzomts trögt. Dies
öndert iedoch nichts on der Totsoche, doß der Antrog nicht fristgerecht
gestellt wurde, weil dos Finonzomt München fur Grundbesitz und Ver-
kehrssteuern für den Antrog ouf lnvZul nicht zusiöndig ist.

Der Eingong bei einer unzustöndigen Behorde konn nur donn ols
unschödlich behondelt werden, wenn diese den Antrog innerholb der
Frist on die zur Enischeidung berufene Stelle weiterleitet (vgl. BFH-Urt.v.
10.6.1925 vlll R72/72, BSIBI ll 1975,762, Heyde o.o.o.). lm srreirfoll
liegen diese Voroussetzungen iedoch nicht vor; weil der Antrog beim
zustöndigen Finonzomt München für Körperschoften noch Ablouf der
Antrogsfrist om 

,l.10.1982 
eingegongen ist. Dorouf kommt es ober

ollein on.

Eine Wiedereinsetzung kommt ouch nicht desholb in Froge, weil dos
Finonzomi München für Grundbesitz und Verkehrssteuern den lnvZul-
Antrog nebst Anlogen erst om übernöchsten Tog on dos zustöndige
Finonzomt München für Körperschoffen weitergeleitet hot.

Beontrogt ein Steuerpflichtiger oder dessen Vertreter entgegen der
ousdrücklichen Belehrung im Vordruck IZF (80) die lnvZul bei einem
unzustöndigen Finonzomt, so trögt der Antrogsteller grundsötzlich dos
Risiko der rechtzeitigen Ubermittlung. Es gelten hier die gleichen Grund-
sötze, die für dos Anbringen eines Rechtsbehelfs bei einer unzustöndigen
Behörde von der Rechtsprechung oufgestellt wurden (vgl. BFH-Urt.v.
12. 1.19 68 v I R 140 / 67, BSIB I I I 19 68, 1211. zw or ko m m t Wied erei n seizu n g i n
den vorigen stond in Betrocht, wenn sich eine offensichtliche pflicht-

verletzung der Behörde, die die Ubermittlung zu veronlossen hot, fest-
stellen loßt. lm Streitfoll laßt sich ein derortiges Verholten des Finonzomts
München für Grundbesitz und Verkehrssteuern nicht fesistellen. Der
Antrog ouf lnvZul ist noch zweiTogen om l. Oktob erlgl2beim Finonzomt
München für Körperschoften eingegongen. Dieser Zeitroum von zwei
Togen liegt sogor unterholb der normolerweise üblichen Beorbeitungs-
und Weiterleitungsfrisf so doß ein schuldhoftes Verholten der Monchner
Finonzbehörden ouszuschließen ist (vgl. ouch BFH-Urt. v. 10.6.1g75,
o.o.o.). Auf eine schnellere Beorbeitung konn sich die Klin noch den
G ru ndsötzen d es BFH -Besch I usses vom 12.1.19 6}vl R140 / 67 ( BSIBI I I 

.l968,

S.]21) nicht berufen. Wie der BFH in seinem Beschluß ousgeführt hot, konn
der[enige, der dos Risiko unrichtiger Adressierung schuldhoft übernimmt,
zu seiner Entschuldigung ouch nicht geltend mochen, doß der unrichtige
Adressot bei schnellerer Beorbeitung des Vorgongs die soche noch
rechtzeitig on die richtige Stelle hötte weiterleiten können. Diese Grund-
sötze gelten ouch für den insoweit vergleichboren Foll, dofJ trotz

beonstonden sei, lediglich die Begründung von Mondotsverhöhnissen
zwischen Kunden und Steueöerotervermittele, ohne sich dessen Diensie
ols Erfüllungsgehilfe zunulzezu mochen. Domit konn die Revision keinen
Erfolg hoben.

Bei der Prüfung der Froge, ob sich die Beklogte durch Abschluß der in
Rede stehenden Berotungsvertröge gegenüber ihren Kunden ouch zur
Beontwortung von on sie gerichteten Anfrogen steuerrechtlichen lnholts
verpflichtet hot, ist dos Berufungsgericht zu Recht dovon ousgegongen,
doß es insoweit ouf den oblektiven Erklörungswed der ihre verträgs-
leistungen beschreibenden Erklörungen und Umstönde onkomme, d. h.
dorouf, ob die Kunden die Erteilung steuerrechtlicher Auskünfte ols von
der Beklogten noch dem Verlrog geschuldet erworteten (vgl. BGHZ 47,
75,78; BGH Urt.v. 26.10.1983 - lVo ZR80/82, NiWlg8 4,721;BGB-RGRK
12. Aufl. 1982, sl33 Rdnr. 2,3 m.w.N.). Dies hot dos Berufungsgericht
ohne Rechtsverstoß beioht. Auch seine weitere Annohme, doß rLh diu
Beklogte in den von der Klögerin beonstondeten Föllen des Steuer-
bevollmöchtigten ols Erfüllungsgehilfen bedient hobe, holt der recht-
lichen Nochprüfung stond. Noch den rechtsfehlerfrei getroffenen Fest-
stellungen des Berufungsgerichts verspricht die Beklogte gemöß den von
ih r venaren deten Verlro gsform u lo ren u. o. ei n e soch lich u näin gesch rö n kte
lnonspruchnohme ihres Berotungsdienstes. Domit bietet sie - entspre-
chend dem von ihr herousgegebenen Prospekt TBO - ouch Berotung zu
Steuerbestimmungen on. Auf die on sie gerichteten Anfrogen entscheidet
sie in ollen Föllen ollein und ohne Rücksproche mit den Kunden über die
Einscholtung eines Steuerberoters und über dessen Auswohl. Hinzu
kommt, doß es ollein die Beklogte ist, die mit dem steuerberoter ob-
rechnet und diesen bezohlt. Wenn dos Berufungsgericht ous diesen
Umstönden hergeleitet hot, doß die Kunden der Beklogien dovon ous-
gingen, die Beklogte schulde ouch die Beontwortung steuerrechtlicher
Anfrogen ols eigene Leistung und hobe desholb unter Ausnutzung des
Vorbeholts in ihren Allgemeinen Geschöftsbedingungen, Auftrö ge zur
Erstellung von Gutochten on Freiberufler weiterzuleiten, diese ols ihre
Erfüllungsgehilfen tötig werden lossen, so ist diese im wesentlichen
totrichterliche Würdigung weder erfohrungswidrig noch sonst von
Rechtsirrtum beeinflußt. Dobei durFte dos Berufungsgericht ouch berück-
sichtigen, doß noch dem eigenen Vortrog der Beklogten ihre Kunden für
die Ablehnung steuerrechtlicher Anfrogen durch sie kein Verstöndnis
hötten. Rechtsfehlerfrei konnte dos Berufungsgericht ouch dos ols einen
Hinweis dorouf onsehen, doß die Kunden der Beklogten von dieser eine
ouch in steuerrechtlicher Hinsicht umfossende Berotung erworleten.
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Aus den Gründen:

Ohne Rechtsverstofl ist dos Berufungsgericht dovon ousgegongen, doß

die Beklogte noch der Vorschrift des $4 Nr. 5 StBerG, die hier ollein in

Betrochtzu ziehen ist, keine Hilfe in Steuersochen leisten dorf. Dobeikonn

dohinsiehen, ob sie, wos dos Berufungsgericht ongenommen hot, ein

Hondelsgewerbe i. S. des $4 Nr:5 StBerG betreibtoderobsich iedenfolls
diese Vorschrift - entsprechend Art. I $ 5 Nr. I RBerG - Über ihren Wortlout

hinous ouf olle kouimönnischen oder sonstigen gewerblichen Unter-

nehmen erstreckt (vgl. OLG Oldenburg DB197B,B5 und 1979,782,783,

ieweils mit Anm. Korsten Schmidl ders. DB 1978,1917 und DB l98l,9B1).

Denn zur Hilfeleistung in Steuersochen wöre die Beklogte bei Berotungs-

tötigkeiten wie hier ouch donn nicht befugt, wenn eine dieser Vorous-

setzungen zu beiohen wöre.

$ 4 Nn 5 StBeG gestottet eine Steuerberotung nurfür den Foll, doll sie mit

der eigentlichen Berufstötigkeit des Unternehmers in unmittelborem

Zusommenhong steht. Dos bedeutet, doß es sich beiderSteuerberolung,

domit diese erloubt ist, nicht um einen Teil der eigentlichen Berotungs-

oufgobe selbst hondeln dorf, sondem nur um eine Hilfs- oder Neben-

tötig keit im Ro h men der eigentlichen Berufso ufgo be \BGIIZT 9, 239, 244 -
I t-r^-- ^L-^-^L^-^r^- ll /l l^+^-^^L*^^^[^^+'^, ,,,^^l l-.tio.o Ä^{^r.lo., ,^-
L,flllellltil lllltill l5lJttlulttt lll \Jilt(:ltltgtililg;rrJU9il9uvttYr. vrvov / \rilvrvvrvrr

gen sind hier nicht erfullt.

Noch den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufu ngsgerichis ho n-

delt es slch bei den in Rede stelrerrderr Sleuerberuturrgstötigkeiten der

Beklogten u m die Beo rbeitu ng selbstö ndiger Anfro gen mit o ussch ließlich

oder überwiegend steuerrechtlichem lnholt, die nicht in Zusommenhong

m it d er Beo ntwortu n g betriebswi rtschoftl icher oder so nstig er ko uf m ö n n i-

scher Frogen stehen. Doß on die Beklogte derortige Anfrogen lediglich

ous Anloß ihrer koufmönnischen Berotungstötigkeit gerichtet werden,

genügt fUr die Annohme eines unmittelboren Zusommenhongs in dem

vorerörterten Sin ne nicht.

Rechtsfehlerfrei ist dos Berufungsgericht ouch dovon ousgegongen, doß

die Beklogte ihren Kunden - durch einen Steuerbevollmöchtigten - Hilfe

in Steuersochen geleistet hot. Dobei hot es ongenommen, doß die

Beklogte, wie die von der Klögerin vorgetrogenen Fölle zeigten, keine

Mondotsverhöltnisse zwischen ihren Kunden und Steueöerotem (Steuer-

bevol I m ö chtigten ) vermittele, sondem durch Einscholtung solcher Beroter

ols Efijllungsgehilfen ihre eigenen Vertrogspflichten gegenüber ihren

Kunden efülle. Die Revision halt dem entgegen, doß die Berotungs-

verlröge mit den Kunden die Beklogte nicht zur Hilfeleistung in Steuer-

sochen verpflichteten und doß sie desholb, wos rechtlich nicht zu

richtiger Adressierung der lnvZul-Antrog vom steuerlichen Vertreter

persönlich unter nicht entschuldboren Umstönden in den Briefkosten

eines unzustöndigen Finonzomies geworfen wird. Nochdem unter

Beochtung dieser Grundsötze eine Fehlleistung des Finonzomts

München fur Grundbesitz und Verkehrssteuern nichi feststellbor ist, ist es

ouch unbeochtlich, doß sich dos zustöndige Finonzomt München für

Körperschoften nur einige Meter neben dem Finonzomt München für

Gru ndbesitz und Verkehrssteuer befindet.

Weiterführende Hinweise :

I) Prüfungsschemo für einen ordnungsgemößen vgl. Gl 26/84

Wiederei nsetzu ngso ntro g

2l Der on ein unzustöndiges Gericht odressierte

JCnrlnsoTz genl ersr uutlil uellll zusluilulvui I

Gericht ein, wenn er noch Weiterleitung durch

dos zunöchst ousgegongene Gericht totsöchlich

in die Verfügungsgewolt des zustöndigen

Gerichts gelongt. Dos gilt ouch, wenn der

Schriftsotz bei einer ollgemeinen gemeinsomen

Einloufstelle mehrerer Gerichte - zu denen so-

wohl dos unzustöndige ols ouch dos zustöndige

Gericht gehören - eingereicht wird.

Wird eine Rechtsmittelfrist infolge folscher

Adressierung des Rechtsmittelschriltsotzes ver-

söumt, so ist dos Verschulden des Prozeßbevoll-

möchtigten hierfur ouch donn ursöchlich, wenn

bei rechtzeitiger Weiterleitung des fehlgegon-

genen Schri{tsotzes eine Fristversöumung viel-

leicht hötte vermieden werden können.

3) Bei einer ouffollenden Höu{ung des Verlusts von

Postsendungen konn dovon ousgegongen wer-

den, doß ei n festgestel lter Orgo nisotionsmo n gel

des Rechtso nwo lts bei der Ausgo ngskontrol le f ür

ein Fristversöumnis nicht ursöchlich geworden ist.

Berichtigung:

Dos Urteil des OLG Düsseldorf vom 9.]0.1986 - lB U 83/86 -, dos wir in

Gl 1986, S. 156 veröffentlicht hoben, ist nicht rechtskröftig geworden.

Wir g eben i nsoweii eine Mitteil u n g d er Steuerberoterko m mer Düsseldorf

und des lB. Zivilsenots weiter.

BGH
h I I 

^ 
?r^^/

t. a.i.tavv

- lYoZB9/86
VersR BZ 48

BGH
Beschl. v. 9.7.1986
_ VIIIZB 22/86,KG
VersR 82,49
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Hoftung des Steuerberqlers
- Geldbuße ols Schoden?

- Anmerkung
(LG Düsseldorf Urt.v. 19.6. 1986 - 14 O 11/861

Unlouterer Wettbewerb
- Steuerberotung durch Unternehmensberoter

- Verstoß gegen 94Zi{.S StBerG
(BGH Urt.v.9.l0.1986 - IZR l3B/84)

Leitsotz (d.Verf.),

Wird ols Folge eines Strofuerfohrens eine Geldbuße gezohli,so beruhtdiese-
ebenso wie die Anwoltskosten - ouf eigenem Verschulden des Beschuldigten.

Aus den Gründen:

Der Klöger konn gegen den Beklogten nicht mit Erfolg die Klogeforderung ols
Schodenersotz geltend mochen. ......

Der vom Klöger geltend gemochie Schoden, nömlich die von ihm gezohlte
Geldbuße und die infolge des Strofuerfohrens oufgewondten Anwoltskosten,
sind nicht die Folge einer etwoigen fehlerhoften Berotung durch den Beklog-
ten. Strofuerfohren werden vielmehr eingeleitet oufgrund derAnnohme eige-
nen Verschuldens des Beschuldigten. lnsbesondere die Verurteilung stütztsich
ousschließlich ouf dos eigeneVerschulden desAngeklogten. Dies giltouch bei
einer Verfohrenseinstellung gem. $l53o SIPO, bei der es zudem der Zustim-
m u n g des Besch u ldigten bedorf. H iero us folgt, doß die Zo h lu n g der Geldbuße
ousschließlich die Folge des eigenen Verschuldens des Klögers beiderverfolg-
ten Steuerhinteziehung ist. Dies gilt ouch, soweit infolge des eingeleiteten
Strofuerfo h rens Anwo ltskosten o ngefo I len sind.

Anmerkung:

Die Aussoge des LG Düsseldorf ist für den Regelfoll richtig. Es widerspricht
Sinn und Zweck einer Strofe, sie im Wege des Schodenersoizes ouf Dritte
obzuwölzen. Sie bosiert ouf einem persönlichen Schuldvorwurf und isi dem
Gewicht, ouch im Verhöltnis zu dem Verholten eines eventuellen Mittöters,
ongepoßt (BGH NJW 1957,586; OLG Koblenz DSiR 1981,238; LG München
DSIR l9Z8,5t).

Ausno h msweise besteht ein sch ufzwü rdiger Reg reßo nspruch, wen n der Mo n-

dont oufgrund eines Berotungsfehlers die Moglichkeit des strofbefreienden
Rücktritts durch Abgobe einer Selbstonzeige nicht wohrgenommen hot (vgl.

RG2169,267; BGH NJW l95Z 586 : WM 1952 288 : BGHZ 23,222t.2u
den Anwoltskosten für dos Strofuerfohren isiouch zu berücksichtigen, doß die
Strofprozeßordnung eigensiöndige u nd obsch ließende Kostenregelungen
enthölt (BGHZ 24,263: NJW 1957,15931.

Leitsofz:

Eine zur Hilfeleistung der Steuersoche nicht befugte Unternehmens-
berotungsgesellschoft dorf Steuerberotung ouch nicht durch von ihr
beouftrogte und bezohlte Steuerberoier ols ihre Erfüllungsgehilfen
ousüben.

Leitsötze (d.Verf.l'

Steuerberotung steht ,,in unmittelborem Zusommenhong" mit der kouf-
mönnischen Berotungstötigkeit, wenn es sich nur um eine Hilfs- oder
Nebentötigkeii im Rohmen der eigentlichen Berufsoufgobe hondelt
lE4Zif.5 StBerGl.

Zur AbgreHzung der Vermittlung eines selbstöndigen Mondotsverhölt-
nisses zum Steuerberoter von der Erfüllung eigener Vertrogspflichten
durch Einscholtung eines Steuerberoters ols Erfüllungsgehilfen.

Zum Sochverholt:

Eine Wirtschofts- und Unternehmensberotungs AG beriet ihre Kunden
gegen eine monotliche Pouschole von DM 175,- lovfend und unein-
geschrönkt über olle betriebswirtschoftlichen und sonstigen Probleme
koufmönnischer Art. ln ihrer Werbung wies sie dorouf hin, doß olle on
sie im Rohmen ihres schriftlichen Berotungsdienstes gerichteten Anfrogen
von o nerko n nten Sochverstö ndigen d u rch g utochtliche Stel I u n g no h men
beontwortet würden. Noch ihren ollgemeinen Geschefrcbedingungen
wor sie berechtigt, ouf ihre Kosten Auftröge zur Erstellung von Gutochten
von Freiberuflern weifezuleiten.

lm Juli l9B2 wurden zwei on sie gerichiete Anfrogen steuerrechtlichen
lnholts on einen Steuerbevollmöchtigten in Lörroch zur Beontworlung
weitergeleitet. Dieser hot seine gutochtlichen Stellungnohmen den
Kunden unmittelbor übersondt. ln den Mondotsbedingungen, die er
den Stellungnohmen beigefügt hotte, wies er dorouf hin, doß er die
Anfrogen von dem Unternehmensberoter zur eigenverontwortlichen
Beontwortung übersondt erholten hobe und ein gesondertes Mondots-
verhöltnis zwischen ihm und dem Kunden =uJonde gekoÄmen sei.

Gebühren seien ober nicht vom Kunden, sondern vom Unternehmens-
beroter zu vergüten.
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Sochverholtsermittlung

Sochverstöndiger

- Rechtsberotung durchGl Leitsöfze

Antrog
- lnvestitionszuloge

: zustöndiges Finonzomt

Buchftihrungsouftrog

- Buchung ohne Beleg

- Unterschlogungsenideckung

Fristenkontrolle

- unverschuldetes Söumnis/
Brief on unzustöndiges FA

Geldstrofe/-buße
- Schoden

Honororonspruch

- Buchführungsmondot

- Veriöhrung

Literotur- u. Rechtsprechungshinweise

- Wiedereinsetzung

Mitverschulden ($ 254 BGBI

- für Unterschlogung durch ArbN

t\otor
- Sochverholtsermittlung

- Sicherun gsübereignungsvertrog

Rechtsonwolt

- Bürogemeinschoft im lnkossobüro

Rechtsbeistond

- Prozeßvertretun g vor Arbeitsgericht

Rechtsberotung/Rechtsbesorgung

- durch Schuldenregulierung

- durch Versicherungsmothemotiker/
Rentenbescheid

- Anwolts- und lnkossobüro

- Prozeßvertretung vor Arbeitsgericht

87,20

87,4
87,4

87,20

87,24

87,6

87,8
87,7

87,12
(LSI

87,12
lt cl
ILJ'

87,8

87,12
ILS}

87,24
87,24

87,13

87,14

87,17
87,17,19

87,4
87,6

87,9

87,7

87,20

87,20
87,20

87,12
ILSI

87,24

87,12
{LS}

87,12
(LS)

87,12
{LS)

U nerlo u bte Rechtsbesorgun g du rch Sch ulden reg ulierung

Die geschöftsmößige Schuldenregulierung ist ouch donn erloubnis-

pf lichtige Rechtsbesorg u n g, wen n der Sch u ld ner zwo r d en Rechtso nwo lt,

der die Verhondlung mit dem Glöubiger führen soll, beouftrogt und

bevollmöchtigt, der Regulierer ober den Rechtsonwolt ouswöhlt und ihn

onweist, Rotenzohlungen entgegennimmt und unter die GlAubiger ouf-

teilt sowie gegebenenfolls dos Scheitern der Schuldenregulierung fest-

9
9

87,
87,

Schoden

- Geldbuße
- Anwoltskosien f. Sirofuerfohren

Steueöerqtungsgesetz
- g4 zil+.5

: durch Unternehmensberoter
: unmittelborer Zusommenhong

-57: Unobhöngigkeit
: Gebührenzohlung durch Dritte

Steuerhinterziehung

- Fortsetzungstog

- Strofbe{ehl, Rechtskroft

- USt-Erstqttungsonspruch

- Veriöhrung

unterscRro9ung

- Buchführungsmondot

- Mitverschulden d. Mondonten

Veriöhrung
Honororonspruch

Vertrogsgestoltung

- Sicherungsübereignungsvertrog

Wiedereinselzung
- Fristenkontrolle

: folsches FA
: Kompensotionsverschulden

d. Gerichts/FA
- Weiterleitung on zustöndiges

FA/Gericht

2
2
2
2

87,
87,

87,

87,

87,23

)l9lli.

(LG Mosboch Urt.v. 14.2.1986 - KfH O 119/85 Rbeistond 1986,1271

Unerloubte Rechtsbesorgung

eines versicherungsmothemotischen Sochverstöndigen

Wird bei der rechnerischen Uberprüfung von Rentenbescheiden über

die reine Rechenorbeit hinous die Richtigkeit der Ansötze onhond der
einschlögigen Vorschriften überprüft, liegteine erloubnispflichtige Rechts-

besorgung vor.
(LG Düsseldorf U*.v. 16.5.1986 - 22 S 564/85 Rbeistond 1986,1291

Grenzen der Zusommenoöeit zwischen Rechtsqnwolt und lnkossobüro

lst die Zusommenorbeit zwischen' einem Rechtsonwolt und einem

I n kossobü ro fo ktisch so o usgesto ltet, doß eine Bü rogemeinschoft vorl iegt,

liegt ein Stondesversto{J des Rechtsonwoltes vor.
(EG Düsseldorf Urt.v.5.12.l9B5 - 4 EV 117/83 und 4 EV 32/BS Rbeistond

1986,131)

Prozeßvertretung beim Aöeitsgericht

Die geschöftsmößige Besorgung von Arbeitsgerichtsprozessen ist den

Verbondsvertretern u nd Rechtso nwö lten vorbeho lten. Rechtsbeistö nde
(Proze0ogenten, Rechtskonsulentenl sind im Arbeitsgerichtsprozeß

schlechthin von der Vornohme oller prozessuolen Hondlungen ousge-

schlossen.
(LAG Homm Urt.v. 

.13.5.1986 - ll So 2354/85, nicht rechtskröftig,

Rbeisto nd 1986, 166 m. Anm.l

87,12
(LS}

87,12
(LS)

87,12
tLsl

87,12
(LS)

BGH v. 28.1.1986 - I StR 611185
: wistro 86,142: Anm. Würthwein wistro 86, 258

BGH v. 2.7.1986 - 3 SrR 8Z186
: wistro 86,257

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 138/84
: wM 1987,85: EBE l98Z 36

BGH v. 9.10.1986 - I ZR 16185
: wM 1987,83 : EBE\987,40

BGH v. 6.11.1986 - lX ZR 125/8s

OLG Düsseldort v. 24. 6.1986 -
Ss 125186 : wistro 86,273

OLG Koblenz v. 25.10.1985 -
8U1340/84

OLG Köln v. 14.5.1986 - 6 U 189/85

87,2

87,2

87,13

87,18

87,7

87,2

87,3

LG Düsseldorf v. 16.5.1986 -
22 S 564/85
: RBeistond 1986,129

LG Düsseldorf v. 19.6.1986 -
l4 0 t1/86

LG Mosboch v.14.2.1986 -
KfH O lt9l85
: RBeistond 1986,127

LAG Homm v. 13.5.1986 -
ll So 2354/85
: RBeistond 1986,166 m.Anm.

EG Düsseldorf v. 5.12. 1985 -
4 EV ll7/83 und 4 EV 32185
: RBeistond 1986,131

12

87,9
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